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Beschwerde-

führerin  

 A._____,  

[…] 

 

 
   

Betroffene 

Person  

 B._____,  

[…] 

Aufenthaltsort: […] 

 

 

 

Vater   C._____,  

[...]   

 

 

Beiständin   D._____,  

[…]   

 

 

Anfechtungsge-

genstand 

 Beschluss des Familiengerichts Muri vom 4. September 2024 

 

 

Betreff  Platzierung / Änderung einer Massnahme 
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Die Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz entnimmt den 

Akten: 

 

1. 

B._____ (nachfolgend: die Betroffene), ist die Tochter von A._____ und des 

im X._____ wohnhaften C._____. Die Betroffene wohnte bisher mit ihrer 

Mutter in S._____. Seit 4. Mai 2022 besteht für die Betroffene eine Bei-

standschaft gemäss Art. 308 ZGB. 

 

2. 

2.1. 

Mit Eingabe vom 14. August 2024 beantragte die Beiständin der Betroffe-

nen unter anderem, sie sei für eine Schnupperzeit vom 9. September 2024 

bis zum 23. September 2024 superprovisorisch in die H._____ in T._____ 

sowie (dauerhaft) in eine Jugendwohngruppe zu platzieren, sobald ein ent-

sprechender Platz frei werde. Die Betroffene solle zudem ohne Einwilligung 

der Kindsmutter mit dem Vater im Herbst 2024 ein bis zwei Wochen Ferien 

in Z._____ verbringen dürfen (act. 1 ff. in KEMN.2024.265). 

 

2.2. 

Nach Anhörung der Betroffenen am 26. August 2024 (act. 19 ff.), dem Er-

lass eines superprovisorischen Beschlusses am 28. August 2024 (act. 22 

ff.) und der Anhörung der Mutter am 2. September 2024 (act. 30 ff.) er-

kannte das Familiengericht Muri mit Beschluss vom 4. September 2024 (in 

KEMN.2024.265): 

 

" 1. 
Der am 28. August 2024 im Sinne einer superprovisorischen Mass-
nahme verfügte Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Mutter 
A._____, über ihre Tochter, B._____, geb. am tt.mm.2007, wird vor-
sorglich bestätigt (Art. 310 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 445 
Abs. 1 ZGB). 
 

 2. 
B._____ wird vom 9. September 2024 bis 23. September 2024 im 
H._____, […], untergebracht. 

 
3. 
Die Beiständin wird ersucht, den Transport von B._____ in das H._____ 
zu organisieren, unter besonderer Berücksichtigung von möglicher-
weise auftretenden Schwierigkeiten aufgrund der Erkrankung der Mut-
ter.  
  
4. 
Die Beiständin wird im Zusammenhang der beantragen Reisezustim-
mung ersucht, die konkreten Reisedaten, das Reiseziel und den ID/Rei-
sepass von B._____ (Kopie) einzureichen." 
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3. 

3.1. 

Gegen diesen ihr am 7. September 2024 zugestellten Beschluss erhob die 

Mutter (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 12. September 

2024 (Postaufgabe) Beschwerde. Sie fechte die "Positionen 2 und 4" der 

"Verfügung" vom 4. September 2024 an. 

 

3.2. 

Mit Eingabe vom 19. September 2024 verzichtete die Vorinstanz auf eine 

Vernehmlassung unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen 

Entscheids. 

 

3.3. 

Mit Beschluss vom 25. September 2024 entzog das Familiengericht Muri 

der Beschwerdeführerin im Sinne einer superprovisorischen Massnahme 

das Aufenthaltsbestimmungsrecht über die Betroffene vorläufig und 

brachte diese bis auf Weiteres im H._____ in T._____ unter. Die Betroffene 

und die Beschwerdeführerin wurden zu einer Anhörung am 14. Oktober 

2024 vorgeladen. 

 

3.4. 

Mit Eingabe vom 29. September 2024 (Postaufgabe: 30. September 2024) 

wies die Beschwerdeführerin auf den Beschluss vom 25. September 2024 

hin und erklärte, auch diesen anzufechten. 

 

 
 

   

Die Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz zieht in  

Erwägung: 

 

1. 

1.1. 

Gegen Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde über vor-

sorgliche Massnahmen kann innert 10 Tagen nach deren Mitteilung beim 

zuständigen Gericht Beschwerde erhoben werden (Art. 314 Abs. 1 ZGB 

i.V.m. Art. 445 Abs. 3 ZGB). Superprovisorisch erlassene Massnahmen 

können hingegen nicht angefochten werden (BGE 139 III 86 E. 1.1.1). 

 

1.2. 

Zuständig für Beschwerdeverfahren gegen Entscheide der Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörde wie das vorliegende ist die Kammer für Kindes- 

und Erwachsenenschutz des Obergerichts des Kantons Aargau als einzige 

Beschwerdeinstanz (§ 41 EG ZGB i.V.m. § 10 Abs. 1 lit. c EG ZPO und 

§ 10 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Obergerichts des Kantons Aargau 

vom 21. November 2012 [GKA 155.200.3.101] i.V.m. deren Anhang 1 

Ziff. 5 Abs. 7 lit. b). 
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2. 

2.1. 

Die (ursprüngliche) Beschwerde der Beschwerdeführerin richtet sich gegen 

die Platzierung der Betroffenen zu Schnupperzecken im H._____, T._____, 

vom 9. September 2024 bis zum 23. September 2024 (Dispositiv-Ziffer 2 

des angefochtenen Beschlusses vom 4. September 2024) sowie gegen 

den Auftrag an die Beiständin, im Zusammenhang mit den geplanten Fe-

rien der Betroffenen mit ihrem Vater die konkreten Reisedaten und das Rei-

seziel abzuklären sowie eine Kopie der ID / des Reisepasses einzureichen 

(Dispositiv-Ziffer 4 des Beschlusses vom 4. September 2024). 

 

2.2. 

Bei Eingang der Beschwerde am 13. September 2024 hatte der Schnup-

peraufenthalt der Betroffenen im H._____ bereits begonnen und dieser en-

dete zwischenzeitlich am 23. September 2024. Die Beschwerde ist daher 

in diesem Punkt gegenstandslos geworden. 

 

2.3. 

In Bezug auf die Reisepläne der Betroffenen (Ferien mit ihrem Vater) dien-

ten die bei der Beiständin mit dem angefochtenen Beschluss in Auftrag ge-

gebenen Abklärungen erst der Beschaffung der notwendigen Informatio-

nen, damit das Familiengericht darüber entscheiden konnte, ob es anstelle 

der Beschwerdeführerin die Zustimmung zu dieser Reise erteile. Ein Ent-

scheid über eine solche Zustimmung wurde damit noch nicht gefällt. Die 

Beschwerdeführerin erleidet durch die Abklärungen zum Reiseziel und zu 

den Reisedaten keinen wesentlichen Nachteil, weshalb die Beschwerde 

abzuweisen ist, soweit überhaupt ein Rechtsschutzinteresse besteht und 

auf die Beschwerde eingetreten werden kann. 

 

3. 

Der Beschluss vom 25. September 2024, mit welchem vorläufig die unbe-

fristete Unterbringung der Betroffenen im H._____ angeordnet wurde, er-

folgte erst als superprovisorische Massnahme. Das Bezirksgericht Muri 

wird diesen Beschluss nach der auf den 14. Oktober 2024 angesetzten An-

hörung der Betroffenen sowie der Beschwerdeführerin mit einem (das Ver-

fahren abschliessenden) Entscheid bestätigen, aufheben oder abändern 

müssen. Erst gegen diesen Entscheid ist eine Beschwerde möglich, nicht 

schon gegen den erst superprovisorisch erlassenen Beschluss vom 25. 

September 2024. Soweit sich die vorliegende Beschwerde gegen den Be-

schluss vom 25. September 2024 richtet, ist daher nicht auf sie einzutreten. 

 

4. 

Auf die Erhebung von Kosten ist gestützt auf § 5 Abs. 3 GebührenD zu 

verzichten. 
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Die Kammer für Kindes- und Erwachsenenschutz entscheidet: 

 

1. 

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit sie nicht gegenstandslos gewor-

den ist und auf sie eingetreten wird. 

 

2. 

Es werden keine Kosten erhoben. 

 


